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	ÜBERSICHT: Welche Aktivitäten einer Pflegekraft müssen Sie als Chef während des Arbeitsverhältnisses dulden?

	Gründung eines Unternehmens
	Erlaubt

	Gewerbeanmeldung und Eintrag ins Handelsregister
	Erlaubt

	Erfassung beim Finanzamt, Zuteilung einer Steuernummer
	Erlaubt

	Versorgungsvertrag bei der Pflegekasse beantragen
	Erlaubt

	Büroräume besichtigen und anmieten
	Erlaubt

	Flyer, Visitenkarten, Briefpapier und Werbematerial entwerfen und drucken lassen
	Erlaubt

	Flyer verteilen oder Briefpapier einsetzen
	Nicht erlaubt

	Webauftritt erstellen lassen
	Erlaubt

	Webauftritt online stellen
	Nicht erlaubt

	Pflegekunden des Noch-Arbeitgebers über die Neugründung mündlich informieren oder gezielt abwerben
	Nicht erlaubt

	Fachmesse besuchen
	Erlaubt

	Stand der neuen Tagespflege auf Fachmesse präsentieren
	Nicht erlaubt

	Innerhalb des Versorgungsgebiets des Arbeitgebers neue Pflegekunden akquirieren
	Nicht erlaubt

	Außerhalb des Versorgungsgebiets des Arbeitgebers neue Pflegekunden akquirieren
	Erlaubt, wenn Arbeitgeber dort keine eigenen Aktivitäten plant

	Arbeitsverträge mit künftigen Mitarbeitern (die nicht beim bisherigen Arbeitgeber angestellt sind) schließen
	Erlaubt

	Kollegen (= Mitarbeiter des Noch-Arbeitgebers) gezielt abwerben, um sie mitzunehmen
	Nicht erlaubt

	Kollegen im Gespräch über die geplante Selbstständigkeit informieren
	Erlaubt
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